
InsO nur dort angenommen, wo er dauerhaft („niemals“,
§ 304 I 1 InsO) vorhanden ist und nicht nur punktuell (auf ein
konkretes Ereignis wie etwa einen einzelnen Vertrag bezogen,
§ 13 BGB). Der Verbraucherbegriff der InsO geht somit von
einem absolut verstandenen Status aus, während § 13 BGB
einen relativen22 normiert, der von Rechtsgeschäft zu Rechts-
geschäft variieren kann und dem Rechtssubjekt anders als die
dauerhaft erworbene Rechtsfähigkeit und deutlich variabler
als der Wohnsitz oder der Name nur sehr zeitweise anhaftet.

III. Regelungsgeschichte des § 13 BGB
§ 13 BGB (und nicht nur dieser) diente der Umsetzung der
verbraucherschützenden europäischen Richtlinien,23 durch die
ein Verbraucherwiderrufsrecht im bundesdeutschen Zivilrecht
eingeführt wurde. Die Formulierung des Wortlauts der Vor-
schrift geht auf die deutschsprachige Fassung der sogenannten
„Fernabsatzrichtlinie“24 zurück.

IV. Konsequenzen für die Begriffsbestimmung
Das Regelungsziel des § 13 BGB war hauptsächlich, den Ver-
braucherbegriff für Materien wie Widerrufsrechte, wie das
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie Verbrau-
cherkreditrecht, wie Fernabsatzrecht, wie Recht des Ver-
brauchsgüterkaufs etc. zu definieren, die sämtlich europa-
rechtlich veranlasst sind oder durch Europarecht überformt
wurden. Daraus folgt, dass § 13 BGB seiner grundlegenden
Zielsetzung nach unmittelbar nur auf Materien bezogen wer-
den kann, die auf Europarecht beruhen,25 noch exakter for-
muliert, die durch sekundäres Gemeinschaftsrecht26 veranlasst
sind, auf Normen des deutschen Zivilrechts also, die auf der
Grundlage von verbraucherschützenden Richtlinien der Eu-
ropäischen Union (oder der Rechtsträger, aus denen diese ent-
standen ist, also Europäischer Gemeinschaft, EG, oder Euro-
päischer Wirtschaftsgemeinschaft, EWG) erlassen worden
sind.

Das Recht der Verbraucherinsolvenz wie es in §§ 304 ff.
InsO geregelt ist, ist gerade nicht in Umsetzung europarecht-
licher Vorgaben Teil der Rechtsordnung geworden, sondern
wurde autonom durch den Zivilrechtsgesetzgeber geschaf-
fen,27 während zumindest § 29 c I 1 ZPO im Gefolge durch
Richtlinien veranlasster Normen des materiellen Zivilrechts in
das Zivilverfahrensrecht aufgenommen wurde. Der Verbrau-
cherbegriff der InsO ist folglich anders als der in § 29 c I 1
ZPO eigenständig zu bestimmen, was durch die Gesichts-
punkte, die § 304 I InsO selbst ausdrücklich nennt, zumindest

erleichtert wird. Der Verbraucherbegriff der InsO ist ein spe-
zieller, vom allgemeinen Privatrecht, soweit es europarechtlich
überlagert wurde, deutlich zu unterscheidender.28 Die Aus-
legung von § 1031 V 1 ZPO ist ein Grenzfall. Zwar ist die
Norm nicht unmittelbar im Kontext einer verbraucherschüt-
zenden Richtlinie ergangen,29 da es hier jedoch um eine
Schiedsvereinbarung zu tun ist, die im Kern – siehe § 1029 II
Alt. 2 ZPO – zumeist nichts anderes ist als Bestandteil eines
normalen Vertrages,30 ein punktuelles Ereignis also, muss der
Verbraucherbegriff dieser Norm letztlich relativ verstanden
werden. Das Schutzziel von § 1031 V 1 ZPO ist dem des
§ 29 c ZPO und dem der Widerrufsrechte, des Rechtes der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, des Verbraucherkredit-
rechtes, der Fernabsatzrechtes oder dem des Rechtes des Ver-
brauchsgüterkaufs ohne Weiteres vergleichbar.

D. SCHLUSS
Das materielle Zivilrecht, namentlich des BGB und das Zivil-
verfahrensrecht in ZPO und InsO, verwenden in vielen Fällen
äußerlich identische Begriffe. Bei der Ausfüllung dieser Be-
griffe gilt es zu beachten, ob auch inhaltlich eine identische
Begriffsverwendung im materiellen und im Verfahrensrecht
seitens des Gesetzgebers beabsichtigt war oder ob nur Schein-
identitäten vorliegen. Bei absoluten Statusbegriffen kann man
in der Regel von identischen Begriffen ausgehen, bei recht-
lichen Handlungsbegriffen und ihren Resultaten, ebenso wie
bei relativen Statusbegriffen, nicht. Relative Status beruhen
zumeist auf Europarecht, das insoweit für die Begriffsausle-
gung als wegweisend angesehen werden muss. Es deutet nach
seinem jeweiligen Anliegen und in Ermangelung gereifter Sys-
tematik oftmals in sehr verschiedene Richtungen.

22 Von einem „relativen Verbraucherbegriff“ sprach man zunächst im Bereich des
Arbeitsrechts, vgl. Löwisch NZA 2001, 465 ff., Hromadka NJW 2002, 2523 ff., oder
auch AnnußNJW 2002, 2844 ff. Schmidt JuS 2006, 2 hält den Verbraucherbegriff gar
nicht anders denkbar denn als weitgehend relativen Begriff.

23 Vgl. BT-Drs. 14/3195, 1.
24 Richtlinie 1997/7/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 20.5.1997

über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, ABl. L 144
vom 4.6.1997, 19 ff.

25 Dazu auch Nerlich/Römermann, InsO, 2011, § 304 Rn. 4.
26 Zu diesem Begriff Lorenzmeier, Europarecht – schnell erfasst, 4. Aufl. 2011, 158 ff.,

Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 4. Aufl. 2009, § 10 Rn. 64 ff., oder
Fastenrath/Groth, Europarecht, 3. Aufl. 2012, Rn. 493 ff.

27 Siehe dazu BT-Drs. 12/2443 sowie BT-Drs. 12/7302.
28 Näheres in Kreutz DZWiR 2012, 45 ff.
29 Zur Gesetzgebungsgeschichte siehe MüKoZPO/Münch (Fn. 20) § 1031 Rn. 46.
30 Dazu MüKoZPO/Münch (Fn. 20) § 1029 Rn. 44 ff.
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& SACHVERHALT

Bodewig Baier (B) aus der Nähe von Hamburg wollte seinen beiden Töchtern Meilin (M) und
Claire (C) zu ihrem 17. Geburtstag eine besondere Freude bereiten. Da die beiden Zwillinge
nahezu ihre gesamte Freizeit ihrer Liebe zu Pferden widmeten, wollte B ihnen jeweils ein
Pferd schenken. Für M dachte B dabei an ein „normales“ Reitpferd. C, die bereits mehrere
Erfolge auf Reitturnieren feiern konnte, sollte ein Pferd mit „Turniererfahrung“ bekommen.
Kurz vor dem Geburtstag der Zwillinge fuhr B auf den „Reiterhof Wiesenttal – Inhaber
Gebrüder Walter und Winfried Wendor“ in der Fränkischen Schweiz, der sich vor allem durch
den Verkauf von Zuchtpferden einen Namen gemacht hatte.

Nach längeren Beratungen durch Walter Wendor (W) entschloss sich B, die Araberhengste
Shandor als Reitpferd und Pjotr als Turnierpferd zu erwerben. Während W als erfolgreicher
Züchter mehrere gleichwertige Reitpferde im Angebot hatte, war die Auswahl eines „Turnier-
pferdes“ schwierig, zumal B hierfür recht konkrete Vorstellungen hatte. Das Pferd der Wahl
war schließlich Pjotr. Pjotr hatte nicht nur mehrere einschlägige Turniere gewonnen, sondern
beeindruckte auch durch sein Entwicklungspotential. Zudem hatte er bereits zwei „Schön-
heitspreise“ gewonnen.

W lieferte die Pferde vereinbarungsgemäß am Geburtstag der Zwillinge zum Gestüt „Als-
tertal“, wo M und C ihrem Hobby nachgingen. B hatte dort bereits zwei Pferdeboxen
angemietet. Entsprechend groß war die Freude der Zwillinge, als sie an ihrem Geburtstag die
beiden Pferde zu Gesicht bekamen.

Die Freude währte jedoch nur kurz. Bereits beim zweiten Ausritt wurde M von Shandor
abgeworfen. Dabei erlitt sie eine Fraktur des Unterarms. Obwohl M hinreichend Erfahrung
hatte, konnte sie sich nicht auf dem Pferd halten. Es stellte sich heraus, dass Shandor wegen
eines kurz vor dem Verkauf erlittenen Traumas zurzeit nicht als Reitpferd eingesetzt werden
kann. Das Trauma kann allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen Pferdepsycholo-
gen erfolgreich behandelt werden. W bestreitet nicht, dass das Pferd schon damals traumati-
siert war. Allerdings wusste er weder zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch zum Zeit-
punkt der Auslieferung von der Verhaltensauffälligkeit. Sein Mitarbeiter Hans Heinze (H), der
ihn sonst über alle Vorgänge informiert, hatte ihm verschwiegen, dass bei Shandor nach dem
letzten Ausritt kurz vor seinem Verkauf Verhaltensstörungen auftraten. Auf diesem Ausritt
war es beim Überqueren einer Straße beinahe zu einem Unfall mit einem PKW gekommen.
Shandor warf H ab und ging durch. Erst später wurde das Pferd von H nass, zitternd und
heftig atmend wieder gefunden.

Auch bei Pjotr gab es Probleme. Noch ehe C eine erste Trainingsstunde machen
konnte, diagnostizierte der Tierarzt ein Sommerekzem. Hierbei handelt es sich um eine
allergische Erkrankung, bei der während der Sommermonate durch Mückenstiche eine
lokale Entzündungsreaktion der Haut ausgelöst wird, die zu starkem Juckreiz des Pferdes
führt und dadurch Scheuerstellen und Haarbruch an Mähne und Schweif verursacht. Eine
Heilung ist nicht möglich. Es kann nicht aufgeklärt werden, wann die Krankheit erstmalig
auftrat. Allerdings hat W das Pferd schon länger nicht mehr von einem Tierarzt unter-
suchen lassen.

B verlangt vom Reiterhof den gezahlten Kaufpreis von 5.000 EUR (Shandor) bzw.
10.000 EUR (für Pjotr) zurück. Weiter will er angefallene Futterkosten und die Miet-
kosten für die beiden Boxen ersetzt bekommen. Beide Pferde taugten nicht als Reitpferde,
noch viel weniger könne Pjotr bei Turnieren im Sommer eingesetzt werden. B habe W
mehrfach darauf hingewiesen, dass die Pferde für seine Töchter zum Reiten bzw. Turnier-
reiten dienen sollten. Weiter verlangt er die entstandenen Behandlungskosten für seine
Tochter. M selbst verlangt von W ebenfalls Schadensersatz und zudem Schmerzensgeld. W
wendet ein, dass B zwar angeboten habe, dass er, W, beide Pferde abholen könne. Einen
Rücktransport der Pferde auf eigene Kosten lehne B aber ab. Jedenfalls schulde B Nut-
zungsersatz.

Schließlich überlegt B, wie er bestehende Ansprüche gerichtlich am besten geltend machen
kann. Dabei interessiert ihn vor allem, ob er im Prozessfall erneut nach Bayern reisen muss.
Kopfzerbrechen bereitet ihm auch folgende Klausel in den Kaufverträgen: „Streitigkeiten sind
zunächst vor einen Mediator zu bringen. Erst nachdem ein Mediationsversuch gescheitert ist,
kann der Rechtsweg beschritten werden.“ M überlegt, ob sie Schmerzensgeld genau beziffern
muss und ob sie den Prozess selbst führen kann.

Wie ist die Rechtslage?

Bearbeitervermerk:
Auf das Produkthaftungsgesetz ist nicht einzugehen.
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